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KV Schweiz: Vernehmlassung zu Massnahmen zum C02-Gesetz



BUWAL
3003 Bern

Zürich, 20. Januar 2004sz
Vernehmlassung zu Massnahmen zur Einhaltung 

der Reduktionsziele nach dem CO2-Gesetz (4 Varianten)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 
Grundsätzliche Überlegungen 

Ja zur Zielsetzung einer nachhaltigen Wirtschaft
Der KV Schweiz hat sich bereits früher
 aus längerfristigen ökologi​schen und ökonomischen Überlegungen hinter das Gesamtziel einer 10 %-Verminderung des CO2-Ausstosses bis ins Jahr 2010 gestellt. Die CO2-Problematik ist global von grosser Tragweite. Besonders heraus​ge​fordert sind sowohl die hoch entwickelten Länder wie auch die rasch wachsenden und bevölkerungsreichen „emerging economies“ im asiatischen Bereich (China, Indien etc.). Der Druck auf CO2-Massnahmen dürfte generell weiter steigen. Volks​wirtschaften, die sich früh​zeitig darauf einstellen, verfügen über bessere Voraussetzungen, um den längerfristig globa​len Hausforderun​gen zu begegnen. Ökologisches Wirtschaften dürfte im 21. Jahrhundert definitiv von einem vermeintlichen Konkurrenznachteil zu einem Konkurrenzvorteil werden. 
Handlungsbedarf gegeben
Nachdem sich abzeichnet, dass die mit dem CO2-Gesetz per 2010 gesetzten Reduktions​ziele mit den heutigen Massnahmen allein mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreicht werden können, scheint es uns richtig, jetzt – wie dies das Gesetz vorsieht – zusätzliche Massnahmen in Betracht zu ziehen. 
Kriterien

Aus Gründen der internationalen wie der nationalen Glaubwürdigkeit muss erstens das im CO2-Gesetz verankerte Ziel, den Ausstoss von Treibhausgasen bis 2010 gegenüber 1990 um 4 Mio. t pro Jahr zu reduzieren auch tatsächlich realisiert werden. In diesem Sinne bevorzugen wir Massnahmen, die wie die Varianten 1 und 2 konkret den Weg dazu aufzei​gen - und weniger - wie die Varianten 3 und vor allem 4 –auf das Prinzip Hoffnung setzen. 
Zweitens scheint es uns richtig, dass der grössere Teil der Schadstoffreduktion im Inland erzielt wird: Zwar mag es aus einer globalen oder grossregionalen Betrachtung auf den ersten Blick irrelevant erscheinen, ob eine Reduktion nun im In- oder im Ausland erzielt wird, und es ist uns auch bewusst, dass bei vergleichbarem Ressourceneinsatz u.U. im Ausland oft ein verhältnismässig grösserer Effekt als im Inland erzielt werden kann. In diesem Sinne unterstützen wir die Aufteilungsmöglichkeit (Supplementarität), fragen uns aber, ob die vom Bundesrat noch als tolerabel bezeichnete Aufteilung von – so ist es wohl gemeint – 51 % Inland, 49 %-Ausland nicht doch zu weit geht und z.B. durch eine 2/3 im Inland, 1/3 im Ausland-Lösung ersetzt werden müssen. Denn schädliche Emissionen bleiben auch im Inland schädlich. Zweitens setzte eine zu grosse Kompensations​möglichkeit im Ausland falsche oder zumindest zu schwache Anreize für die inländische Wirtschaft, sich um nach​haltige Produktionsweisen zu bemühen, die ihr anschliessend u.U. einen Know how-Vorsprung auf ausländischen Märkten vermitteln könnte. 
Drittens scheint es uns richtig, CO2- und weitere Schadstoffreduktionen sowohl im Bereich der fossilen Brennstoffe wie auch der fossilen Treibstoffe zu erzielen. Für den Einbezug der letzteren gibt es sehr gute Gründe, haben doch die bisherigen freiwilligen Massnahmen zu wenig gegriffen: Statt eines Rückganges war bei den Treibstoffen gemäss Ihren Unterlagen eine weitere Zunahme (!) der Emissionen zu verzeichnen, während im Brennstoffbereich durchaus Erfolge zu verzeichnen waren. Letzteres erscheint umso erstaunlicher, als im Brennstoffbereich die Einzelhaushalte im Vergleich zum Treibstoffbereich oft weniger Hand​lungsspielraum besitzen: Mieterhaushalte z.B. haben kurzfristig kaum grossen Einfluss auf energiesparende Renovationen etc.. Demgegenüber erscheint der Spielraum der Einze​lhaus​halte im Treibstoffbereich vergleichsweise grösser. Der fehlende Erfolg im Treib​stoffbereich deutet darauf hin, dass die bisher gesetzten Anreize offenbar nicht ausreichend waren und verschärft werden müssen. 
Einverstanden sind wir viertens, dass bei der Verfolgung der Ziele des CO2-Gesetzes weiterhin auch ein Spielraum für Massnahmen belassen wird, die es ermöglichen, auf besondere Verhältnisse nicht rein schematisch, sondern „fallbezogen“ einzugehen. 
KV Schweiz: Präferenz für Variante 2 

Von den vier unterbreiteten Varianten
 erachten wir nur die in den Varianten 1 und 2 ge​setz​
ten Anreize als ausreichend, um die Zielvor​gaben – die Mengen- und damit die Schadstoff​reduktion - auch tatsächlich zu erreichen. Die Einnahmen fliessen in beiden Fällen an die
 Bevölkerung (pro Kopf) und an die Wirtschaft (AHV-Lohnsumme) zurück, was wir auch aus verteilungspolitischen Überlegungen unter​stützen. Stark von der Abgabenlast betroffene Unternehmen können sich von der Abgabe befreien, wenn sie eine Verpflichtung zur Begrenzung ihrer Emissionen eingehen. Diese Regelung ermöglicht es, die Bedürfnisse der von der Abgabe übermässig belasteten Firmen einzugehen. 
Gemäss Variante 1 würde die Ziellücke ausschliesslich durch Massnahmen in der Schweiz geschlossen. Variante 2 ist hier etwas flexibler, sie ermöglicht eine sinnvolle Kombination mit Massnahmen im Ausland
. Gleichzeitig dürfte sie innenpolitisch die Akzeptanz für die Len​kungs​steuer etwas erhöhen. Allerdings müsste der „Inland-Anteil“ deutlich über 50 % liegen, er sollte im Minimum ¾ bzw. 75 % erreichen. Allerdings bestehen auch bei uns in Bezug auf Variante 2 Bedenken zur Teilzweckbindung, da sie dem Grundsatz der Aufkommens​neutra​lität widerspricht. Als Kompromiss schlagen wir vor, die Regelung zeitlich zu befristen. 
Varianten mit Klimarappen: Wirkung ungewiss, Einführung staatspolitisch umstritten

Der in den Varianten 3 und 4 enthaltene Klimarappen erscheint uns von der Wir​kungsseite zu vage. In Variante 3 würde zwar wenigstens der Preisanreiz im Brenn​stoffbereich erhalten. Hingegen würden mit dem Klimarappen im Treibstoffbereich nur ganz schwache Anreize ge​setzt. Die Förderung von Biotreibstoffen oder Ecodrive und Carsharing sind Schritte in die richtige Richtung, vermögen aber die Problematik ohne Korrektur der Preisrelationen nicht wirklich zu entschärfen. Beide Varianten vermitteln den Eindruck, dass mit ihnen „der Pelz gewaschen werden soll, ohne ihn nass zu machen“ Auch wenn wir die volkswirtschaftliche Bedeutung der Treibstoffe in keiner Weise unterschätzen, glauben wir, dass mit dem Klima​rappen längerfristig weder der Mobilität noch der Kostenwahrheit in der Volkswirtschaft ein echter Dienst erwiesen wird. Vielmehr werden Anpassungen nur hinausgezögert – mit dem hohen Risiko, dass die Anpassungskosten nur umso höher ausfallen. 
Wir teilen weiter die staatspolitischen Bedenken: Der Klimarappen würde faktisch als private Steuer ohne Rechtsgrundlage erhoben, wobei die Konsumentinnen und Konsumenten kei​ner​lei rechtlich gesicherte Mitsprache über die Verwendung hätten. Wir anerkennen aber den guten Willen einer zentral betroffenen Branche, hier Lösungen auf flexibler Basis anzubieten. Dies allein rechtfertigt es aber nicht, bei dieser zentralen Energie- und umwelt​politischen Weichenstellung von vorgegebenen demokratischen Prinzipien abzu​weichen. Die Flexibilität, auf besondere Unternehmensbedingungen einzugehen, ist zudem auch in den Varianten 1 und 2 enthalten. 
Volkswirtschaftliche Überlegungen 
Wir teilen die in Ihrer Unterlage enthaltenen Ausführungen, wonach die Varianten 1 und 2 auch volkswirtschaftliche Vorteile aufweisen. Die höhere Nachfrage nach Dienstleis​tungen sowie Aufträge zur Verbesserung der Energieeffizienz dürften positive Beschäftigungs​effekte auslösen, und der stärkere Einbezug alternativer Energiequellen oder realisierte Energie​sparmassnahmen verringern tendenziell die Abhängigkeit von den volatilen Erdölpreisen verringern. Die mit den höheren Preisen fossiler Energieträger verbundenen Herausforde​rungen bieten vielen, bereits heute vorhandenen, innovativen KMU-Unter​nehmen in der Schweiz die Möglichkeit, neue Marktchancen zu nutzen. Auch die Rück​verteilung der Einnahmen aus der CO2-Abgabe auf Konsumenten und Arbeitgeber wirken sich gemäss ihrer Unterlagen tendenziell positiv aus.
Zu den Auswirkungen auf die Bundesfinanzen

Die beiden einzigen zielkonformen Varianten 1 und 2 sind – da sie den Verbrauch fossiler Ressourcen reduzieren - leider auch mit Einnahmenausfällen verbunden (Minderein​nahmen des Bundes aus der Mineralölsteuer auf Treibstoffen). Die von uns präferierte Variante 2 mindert diesen Ausfall um rund die Hälfte (225 Mio. statt 450 Mio. Fr. pro Jahr). Diesem Aus​fall sind die positiven Beschäftigungseffekte sowie die reduzierten Gesund​heitskosten ge​gen​überzustellen, Faktoren, die sich indirekt auch wieder positiv in der Rech​nung des Bun​des niederschlagen. Wir sind der Ansicht, dass sich auf diese Weise die Lücke teilweise schliessen lässt. Die verbleibende Lücke müsste – falls nicht noch weitere Kompen​sations​möglichkeiten gefunden werden –auf die fossilen Treib- und Brennstoffe überwälzt werden. 
Fazit

Der KV Schweiz erachtet es als unumgänglich, die im CO2-Gesetz für 2010 vorgegebenen Reduktionsziele weiter aufrechtzuerhalten. Da heute bereits erhebliche negative Abwei​chungen vom Zielpfad vorliegen, ist der Zeitpunkt richtig, die im Gesetz verankerte Kom​petenz für zusätzliche Massnahmen auszuschöpfen. Der KV Schweiz erachtet es dabei als richtig, nicht nur den Brennstoff-, sondern auch den Bereich der fossilen Treibstoffe einzube​ziehen. Dabei sollte im Minimum 75 % der Reduktion in der Schweiz erzielt werden. 
Die auf dem „Klimarappen“ basierenden Varianten 3 und 4 sind zwar Schritte in die richtige Rich​tung, reichen aber nicht aus. Der KV Schweiz plädiert für die Variante 2, welche klare Len​kungswirkungen garantiert, aber gleichwohl die Flexibilität wahrt, in einem bestimm​ten Ausmass auch Massnahmen im Aus​land anzurechen. Die für den Zukauf ausländi​scher Zertifikate vorgesehene Zweckbindung eines (kleinen) Teils der Ein​nahmen muss aber unbedingt zeitlich limitiert wer​den. Die Rückerstattung der übrigen Einnahmen an die Be​völ​kerung und Wirtschaft entspricht dem Konzept einer Lenkungs​steuer und wir von uns unterstützt 

Der KV Schweiz anerkennt, dass auch mit Variante 2 für bestimmte Branchen ne​gative Umsatz​wir​kungen verbunden sind. Diese werden jedoch durch Beschäf​tigungs- und Wachs​tums​effekt ein andern Sektoren aufgefangen, die volkswirtschaftliche Gesamtwirkung ist positiv. 
Erlauben Sie uns abschliessend die Bemerkung, dass sich der Bund – wie dies auch in 
Art. 2  Abs. 3 des CO2-Gesetzes festgehalten ist - auf internationaler Ebe​ne vermehrt für einen Einbezug der Flugtreibstoffe in die CO2-Massnahmen einsetzen sollte. Auch diese Verwendungsart verursacht schädliche Schadstoffe. Die Privilegierung dieser Ver​kehrs​art – die nur international angegangen werden kann – verzerrt zudem auch die Wett​bewerbs​verhältnisse zwischen den internationalen Tourismusstandorten, sie müsste ebenfalls abge​baut werden. (Ein Alleingang der Schweiz steht selbstverständlich nicht zur Diskussion.)
Wir danken für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 

Freundliche Grüsse

Kaufmännischer Verband Schweiz

Alex Tschäppät

Prof. Dr. Edi Class

Präsident


Generalsekretär
�  So u.a. im Rahmen der 1996 durchgeführten Vernehmlassung der damaligen VSA zum CO2-Gesetz. 


� Vorgeschlagen sind: 


Variante 1: CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen (Brennstoffe: ca. 9 Rp./l Heizöl, Treibstoffe 1. 	Phase 15 Rp./l, 2. Phase (ab 2008) 30 Rp./l)


Variante 2: CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen, aber mit Teilzweckbindung für den Zukauf von ausländischen Emissionszertifikaten (Brennstoffe: ca. 9 Rp./l Heizöl, Treibstoffe 15 Rp./l; aus 2 % des Ertrags Zukauf ausländischer Emmissionszertifikate (Teilzweckbindung)


Variante 3:CO2-Abgabe auf Brennstoffen mit Klimarappen auf Treibstoffen ((Brennstoffe: ca. 9 Rp./l Heizöl, Treibstoffe: ca. 1. Rp. (Klimarappen); Nutzung des Klimarappens für Zukäufe ausländ. Zertifikate sowie Unterstützung inländ. Projekte


Variante 4:Klimarappen allein (Brennstoffe keine Abgabe, Treibstoffe ca. 1,6 Rp./l; Nutzung der Einnahmen für Zukäufe ausländischer Zertifikate sowie Unterstützung inländ. Projekte). 


� Schadstoffarme Projekte könnten je nach Umfeld zusätzlich zur CO2-Minderung weitere positive Anreize setzen.
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